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Schweigepflichtentbindung WWK Allgemeine Versicherung AG 

Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des 
§ 203 StGB unterliegen 

Als Unternehmen der (Lebensversicherung) Sach- und Schadenversicherung benötigen wir, 
die WWK Allgemeine Versicherung AG, Ihre Schweigepflichtentbindung, um nach § 203 
Strafgesetzbuch geschützte Daten, wie z. B. die Tatsache, dass ein Vertrag mit Ihnen 
besteht, ggf. an andere Stellen, z. B. Ihren betreuenden Vermittler, IT-Dienstleister und 
unsere Rückversicherer weiterleiten zu dürfen.  

Die folgenden Schweigepflichtentbindungserklärungen sind für die Antragsprüfung sowie die 
Begründung, Durchführung oder Beendigung Ihres Versicherungsvertrags bei uns 
unentbehrlich. Sollten Sie diese nicht abgeben, wird der Abschluss des Vertrags in der Regel 
nicht möglich sein.  

Die Erklärungen betreffen den Umgang mit Ihren nach § 203 StGB geschützten Daten bei 
der Weitergabe an Stellen außerhalb der WWK Allgemeine Versicherung AG. Die 
Erklärungen gelten für die von Ihnen gesetzlich vertretenen Personen wie Ihre Kinder, soweit 
diese die Tragweite dieser Einwilligung nicht erkennen und daher keine eigenen Erklärungen 
abgeben können. 

Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der WWK 
Allgemeine Versicherung AG 

Wir verpflichten die nachfolgenden Stellen vertraglich auf die Einhaltung der Vorschriften 
über den Datenschutz und die Datensicherheit. 

 

I.     Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen  
(Unternehmen oder Personen) 

Wir führen bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Leistungsfallbearbeitung oder die 
Kundenbetreuung, bei denen es zu einer Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten kommen kann, nicht immer vollständig selbst durch, sondern 
übertragen ggf. die Erledigung einer anderen Gesellschaft des WWK Versicherungs-
verbundes oder einer anderen Stelle. Werden hierbei Ihre nach § 203 StGB geschützten 
Daten weitergegeben, benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindung für uns und soweit 
erforderlich für die anderen Stellen. 

Wir führen eine fortlaufend aktualisierte Liste über die Stellen und Kategorien von Stellen, die 
vereinbarungsgemäß personenbezogene Daten für uns erheben, verarbeiten oder nutzen 
unter Angabe der übertragenen Aufgaben. Die zurzeit gültige Liste ist angefügt. Eine aktuelle 
Liste kann auch im Internet unter https://www.wwk.de/Inhalte/Untenehmen/Impressum/ 
Datenschutz/Schweigepflichtentbindungserklaerung/index.jsp angesehen werden. Für die 
Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an und die Verwendung durch die in 
der Liste genannten Stellen benötigen wir Ihre Schweigepflichtentbindungserklärung.  

Ich willige ein, dass die WWK Allgemeine Versicherung AG meine nach § 203 StGB 
geschützten Daten an die in der oben erwähnten Listegenannten Stellen weitergibt und 
entbinde die Mitarbeiter der WWK Allgemeine Versicherung AG insoweit von ihrer 
Schweigepflicht. 
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II.    Datenweitergabe an Rückversicherungen 

Um die Erfüllung Ihrer Ansprüche abzusichern, können wir Rückversicherungen einschalten, 
die das Risiko ganz oder teilweise übernehmen. In einigen Fällen bedienen sich die 
Rückversicherungen dafür weiterer Rückversicherungen, denen sie ebenfalls Ihre Daten 
übergeben. Damit sich die Rückversicherung ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen kann, ist es möglich, dass wir Ihren Versicherungsantrag oder 
Leistungsantrag der Rückversicherung vorlegen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn 
die Versicherungssumme besonders hoch ist oder es sich um ein schwierig einzustufendes 
Risiko handelt.  

Darüber hinaus ist es möglich, dass die Rückversicherung uns aufgrund ihrer besonderen 
Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt.  

Haben Rückversicherungen die Absicherung des Risikos übernommen, können Sie 
kontrollieren, ob wir das Risiko bzw. einen Leistungsfall richtig eingeschätzt haben. 
Außerdem werden Daten über Ihre bestehenden Verträge und Anträge im erforderlichen 
Umfang an Rückversicherungen weitergegeben, damit diese überprüfen können, ob und in 
welcher Höhe sie sich an dem Risiko beteiligen können. Zur Abrechnung von 
Prämienzahlungen und Leistungsfällen können Daten über Ihre bestehenden Verträge an 
Rückversicherungen weitergegeben werden. 

Zu den oben genannten Zwecken werden möglichst anonymisierte bzw. pseudonymisierte 
Daten, jedoch auch personenbezogene Angaben verwendet. Ihre personenbezogenen 
Daten werden von den Rückversicherungen nur zu den vorgenannten Zwecken verwendet. 
Über die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Rückversicherungen werden Sie 
durch uns unterrichtet.  

Ich willige ein, dass die WWK Allgemeine Versicherung AG meine nach § 203 StGB 
geschützten Daten – soweit erforderlich – an Rückversicherungen übermittelt und dass diese 
dort zu den genannten Zwecken verwendet werden. Insoweit entbinde ich die für die WWK 
Allgemeine Versicherung AG tätigen Personen von ihrer Schweigepflicht. 

 

III.  Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 

Es kann in den folgenden Fällen dazu kommen, dass gemäß § 203 StGB geschützte 
Informationen über Ihren Vertrag Versicherungsvermittlern zur Kenntnis gegeben werden.  

Soweit es zu vertragsbezogenen Beratungszwecken erforderlich ist, kann der Sie 
betreuende Vermittler Informationen darüber erhalten, ob und ggf. unter welchen 
Voraussetzungen Ihr Vertrag angenommen werden kann.  

Der Vermittler, der Ihren Vertrag vermittelt hat, erfährt, dass und mit welchem Inhalt der 
Vertrag abgeschlossen wurde. Bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf 
einen anderen Vermittler kann es zur Übermittlung der Vertragsdaten an den neuen 
Vermittler kommen. Sie werden bei einem Wechsel des Sie betreuenden Vermittlers auf 
einen anderen Vermittler vor der Weitergabe von nach § 203 StGB geschützten Daten 
informiert sowie auf Ihre Widerspruchsmöglichkeit hingewiesen. 

Ich willige ein, dass die WWK Allgemeine Versicherung AG meine nach § 203 StGB 
geschützten Daten in den oben genannten Fällen – soweit erforderlich – an den für mich 
zuständigen selbstständigen Versicherungsvermittler übermittelt und entbinde die Mitarbeiter 
der WWK Allgemeine Versicherung AG insoweit von ihrer Schweigepflicht. 
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IV.   Datenweitergabe zur Bonitätsprüfung 
Hiermit willige ich darin ein, dass meine allgemeinen personenbezogenen Daten unter 
Beachtung der Grundsätze der Datensparsamkeit und der Datenvermeidung verwendet 
werden zur 

 Antrags-, Vertrags-  und  Schadenabwicklung,  indem  die  WWK  Lebensversicherung  
a. G. selbst Informationen über mein allgemeines Zahlungsverhalten einholt. Dies kann 
auch erfolgen durch ein Unternehmen der WWK-Gruppe oder einer Auskunftei (z.B. 
Bürgel, Infoscore, Creditreform, SCHUFA); 
 

 Antrags-, Vertrags- und Schadenabwicklung, indem die WWK Allgemeine Versicherung 
AG, ein Unternehmen der WWK-Gruppe oder eine Auskunftei (z.B.  Bürgel, Infoscore,  
Creditreform, SCHUFA) eine auf der Grundlage mathematisch-statistischer  Verfahren  
erzeugte  Einschätzung  meiner Zahlungsfähigkeit (bzw. der Kundenbeziehung, Scoring) 
einholt; 

 Sicherung des wirtschaftlichen Interesses bei Leistungsstörung aus dem Versicherungs-
vertragsverhältnis, wenn der Versicherungsnehmer seiner Pflicht zur Zahlung seiner 
Versicherungsbeiträge nicht nachkommt. Nach erlassenem Mahn- bzw. Vollstreckungs-
bescheid wird eine Meldung hierüber an die Auskunftei (Firma Infoscore) gemacht. 

 
 
V.     Deckungszusage 
Die selbstständige Abgabe von Deckungszusagen ist dem Vermittler nicht gestattet und 
ohne rechtliche Wirkung für die WWK. Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die 
WWK sie schriftlich bestätigt. 
 

VI.   Vorversicherungen 
Ich ermächtige die WWK bei dem angegebenen Vorversicherer Auskünfte über 
Vertragskündigungen und Schäden einzuholen. 
 

VII.  Versicherungssteuer/Gebühren 
Die Beiträge enthalten die Versicherungssteuer. Die Gebühr beträgt 2,50 EUR für 
Mahnungen. Für Rücklastschriften werden Gebühren entsprechend den im Einzelfall von 
dem Bankinstitut belasteten Gebühren erhoben. 
 

VIII. Folgebeiträge 
Vereinbarungsgemäß sind die Folgebeiträge jeweils am Ersten des Monats fällig, in dem die 
Versicherungsperiode beginnt. Bei Vereinbarung von Ratenzahlungen sind diese am Ersten 
des Monats fällig, in dem die jeweilige Zahlungsperiode beginnt. 
 

IX.   Versicherungsombudsmann 
Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein »Versicherungsombudsmann e .V.«. Sie können 
damit das kostenlose, außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen. 
Anschrift: Versicherungsombudsmann e. V. , Postfach 08 06 32, 10006 Berlin 
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Unterschrift zur Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die 
dem Schutz des § 203 StGB unterliegen 

Weitergabe Ihrer nach § 203 StGB geschützten Daten an Stellen außerhalb der WWK 
Allgemeine Versicherung AG 

I. Übertragung von Aufgaben auf andere Stellen (Unternehmen oder Personen) 

II. Datenweitergabe an Rückversicherungen 

III. Datenweitergabe an selbstständige Vermittler 

IV. Datenweitergabe zur Bonitätsprüfung 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Schweigepflichtserklärung erhalten 
habe und den vorgenannten Bestimmungen einverstanden bin.  

 

   

Unterschrift Antragssteller/in Ort Datum 

 

   

Unterschrift gesetzlicher Vertreter, falls  Antragssteller/in 
bzw. zu versichernde Person minderjährig ist. 

Ort Datum 

 

   

Unterschrift zu versichernde Person  falls nicht Antragssteller/in Ort Datum 

 

Bitte mit Vor- und Zunamen unterschreiben. 

 



Dienstleisterliste 
 

Bitte bei Antragsaufnahme an den Kunden aushändigen. 
 
 

Liste für Gesundheitsdaten 

Firmen d. Gesundheitsdaten 
verarbeiten 

Dienstleistungsbeschreibung 

Ass GmbH berufskundliche und medizinische Datenerhebung vor Ort, berufskundliche, medizinische und 
rechtliche Bewertung von Leistungsfällen 

IHR Rehadienst medizinische, berufliche und rehabilitative Unterstützung und Beratung unserer Versicheren, 
berufskundliche medizinische und rechtliche Bewertung von Leistungsfällen 

Medicals Direct Erstellung von ärztlichen Zeugnissen/Arztberichten, medizinische Datenerhebung vor Ort 

ReIntra medizinische, berufliche und rehabilitative Unterstützung und Beratung unserer Versicherten, 
berufskundliche, medizinische und rechtliche Bewertung von Leistungsfällen, Erstellung und 
Überprüfung von Gutachten 

WDS.care pflegerische und hauswirtschaftliche Beratung und Versorgung vor Ort 

Scor Global Life Durchführung von Telefoninterviews zur Erhebung von Daten  

Treu - Kommerz Verwaltung und Rechnungslegung der WWK Unterstützungskasse 

Computershare Erzeugung von Druckoutput 

 


